
Dritte Ordnung zur Änderung der Fächerspezifischen Bestimmungen 
für das Unterrichtsfach Sozialwissenschaften 

im Rahmen des Masters of Education (Gymnasium/Gesamtschule) 
vom 19.12.2008 
vom 12.09.2012 

 
 
Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Hochschulgesetz - HG) in der Fassung des Hochschulfreiheitsgesetzes vom 31.10.2006 (GV. NRW. 2006, 
S. 474), zuletzt geändert aufgrund Art. 1 des Gesetzes vom 31.01.2012 (GV. NRW 2012, S. 90), hat die West-
fälische Wilhelms-Universität folgende Ordnung erlassen: 
 
 

Artikel 1 

Die Fächerspezifischen Bestimmungen für das Unterrichtsfach Sozialwissenschaften im Rahmen des Mas-
ters of Education (Gymnasium/Gesamtschule) vom 19.12.2008 (AB Uni 2009/04, S. 232 ff.), zuletzt geän-
dert durch die Zweite Änderungsordnung vom 20.09.2011 (AB Uni 2011/27, S. 2092 f.), werden wie folgt 
geändert: 
 
 
1. Die Modulbeschreibung des im Anhang „Modulbeschreibungen“ unter „Modul Fachdidaktik“ aufge-

führten Moduls „Handlungsfeld (außer-)schulische politische/ökonomische Bildung“ wird wie folgt 
neu gefasst: 

 
 

Modul Fachdidaktik 
 
Handlungsfeld (außer-)schulische politische/ökonomische Bildung 
Inhalte und Qualifikationsziele: Gegenstand dieses Moduls sind fachdidaktische Lehrveranstaltungen 
der Disziplinen Ökonomie, Politikwissenschaft und Soziologie. Ziel des Moduls ist es, den Studierenden 
eine Einführung in fachdidaktisch-inhaltliche wie auch didaktisch-methodische Fragestellungen des 
sozialwissenschaftlichen Unterrichts zu geben und sie zur Einordnung ihres bislang erworbenen Fach-
wissens im Hinblick auf dessen Bedeutung für die Allgemeinbildung in einer modernen Gesellschaft zu 
befähigen. Es werden fachdidaktische Konzepte der politischen und ökonomischen Bildung ebenso 
thematisiert wie methodische und unterrichtspraktische Fragestellungen. 
Verwendbarkeit des Moduls: Dieses Modul ist für den Masterstudiengang mit Ausrichtung auf das Lehr-
amt an Gymnasien und Gesamtschulen im Fach Sozialwissenschaften und für den Masterstudiengang 
mit Ausrichtung auf das Lehramt an Berufskollegs im Fach Wirtschaftslehre/Politik zu verwenden.  
Status: Das Modul ist ein Pflichtmodul im Fach Sozialwissenschaften im Studiengang Master of Educa-
tion Gym/Ges. Im Bachelorstudium kann es als Zusatzmodul studiert werden. 
Voraussetzungen: keine 
Turnus: Die Veranstaltungen werden jedes Semester angeboten, das Modul kann innerhalb eines Studi-
enjahres abgeschlossen werden.  
Wahlmöglichkeiten:  
Sofern es das fachdidaktische Lehrangebot der beteiligten Institute erlaubt, ist jeweils eine fachdidakti-
sche Veranstaltung aus der Soziologie, aus der Politik und aus der Ökonomik zu studieren.  
Modulbeauftragte/r: Alle Lehrenden der beteiligten Institute. 
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Veranstaltungsart** SWS LP Fachse-
mester 

Studienleistungen Davon prü-
fungs-

relevant 

Voraussetzungen 

Fachdidaktische Veran-
staltung 

2 3 1.-4. FS 
Referat mit Thesen-
papier oder Klausur 

o.ä. 
Ja*  

Fachdidaktische Veran-
staltung 

2 3 1.-4. FS 
Referat mit Thesen-
papier oder Klausur 

o.ä. 
Ja*  

Fachdidaktische Veran-
staltung oder Begleit-
seminar zum Kernprak-
tikum (nach Wahl) 

2 2 1.-4. FS 
regelmäßige Proto-
kolle, Kurzreferat, 

Gruppenarbeit o.ä. 
Nein*  

Staatsexamensäquiva-
lente Modulabschluss-
prüfung 

- 2 2.-4. FS 
mündliche Prüfung 
im Umfang von 45 

Minuten 
Ja* 

Erfolgreicher Abschluss 
der prüfungsrelevanten 

Studienleistungen 
Gesamt: 6 10     
*Zusammensetzung der Modulnote: 
Die Modulnote setzt sich zu 50 % aus dem arithmetischen Mittel der Noten der in den Veranstaltungen erbrachten 
prüfungsrelevanten Studienleistungen und zu 50 % aus der Note der mündlichen Modulabschlussprüfung zu-
sammen. 
**Mitwirkung an den Lehrveranstaltungen: 
Erwartet wird die aktive Mitwirkung an den Lehrveranstaltungen des Moduls bzw. die Vor- und Nachbereitung der 
Veranstaltungsinhalte. 

 
 
2. Die Modulbeschreibungen der im Anhang „Modulbeschreibungen“ unter „Module Ökonomik“ auf-

geführten Module „Wirtschaftswissenschaftliche Vertiefung 1“ und „Wirtschaftswissenschaftliche 
Vertiefung 2“ werden ersetzt durch: 

 

Modul Ökonomik 
      
Wirtschaftswissenschaftliche Vertiefung 
Inhalte und Qualifikationsziele: 
In den Veranstaltungen dieses Moduls werden die im Bachelorstudium erworbenen Kenntnisse der Mik-
ro- und Makroökonomie vertiefend auf Fragen wirtschaftspolitischer Entscheidungen angewendet. Im 
normativen Teil geht es aus wohlfahrtsökonomischer Perspektive um die Frage, in welchen Bereichen 
und mit welchen Instrumenten der Staat Wirtschaftspolitik betreiben sollte, gemessen an bestimmten 
Wohlfahrtskriterien. Im positiven Teil geht es um die Frage, welches Verhalten man von öffentlichen Ent-
scheidungsträgern im Rahmen bestimmter Anreizstrukturen erwarten muss. Damit werden in diesem 
Modul sowohl aus curricularer als auch aus bildungstheoretischer Sicht zentrale Inhaltsbereiche der 
ökonomischen Bildung abgedeckt. 
Verwendbarkeit des Moduls: 
Dieses Modul baut auf den in den Bachelor-Modulen vermittelten allgemein-theoretischen Kenntnissen 
auf und vertieft in diesem Zusammenhang die wirtschaftswissenschaftlichen Kenntnisse bezüglich der 
Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit staatlicher Tätigkeit.  
Status: 
Das Modul ist ein Pflichtmodul für alle Studierenden, die im Bachelor einen politikwissenschaftlichen 
oder soziologischen Schwerpunkt studiert haben. Die Modulabschlussprüfung kann als staatsexamens-
äquivalent angerechnet werden. 
Voraussetzungen: 
Einschreibung in den Masterstudiengang mit Ausrichtung auf das Lehramt an Gymnasien und Gesamt-
schulen im Fach Sozialwissenschaften. 
Turnus: Einmal jährlich 
Wahlmöglichkeiten: Keine. 
Modulbeauftragte/r: Prof. Dr. Christian Müller; Prof. Dr. Thomas Apolte, Prof. Dr. Alexander Dilger 
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Variante ohne staatsexamensäquivalente Prüfungsleistung: 

Veranstaltungsart SWS LP 
Fach-

semester 
Studien-

leistungen 

Davon 
prüfungsrele-

vant 
Voraussetzungen 

Ökonomische Politik-
analyse 

4  1.-4. FS - - 
 

Übung zu Ökonomi-
sche Politikanalyse 

2  1.-4. FS - -  

Modulabschluss-
prüfung 

- 5 1.-4. FS 

90 minütige 
Modul-

abschluss-
klausur 

Ja *  

Gesamt  6 5     

Note der Modulabschlussprüfung 
*Zusammensetzung der Modulnote: 

        
Variante mit staatsexamensäquivalenter Prüfungsleistung:  

Veranstaltungsart SWS LP 
Fachse-
mester 

Studienleis-
tungen 

Davon 
prüfungsrele-

vant 
Voraussetzungen 

Ökonomische Politik-
analyse 

4  1.-4. FS - -  

Übung zu Ökonomi-
sche Politikanalyse 

2  1.-4. FS - -  

Modulabschluss-
prüfung 
(staatsexamens-
äquivalent) 

- 5 1.-4. FS 

vierstündige 
Klausur oder 

eine 45-
minütige 

mündliche 
Prüfung (nach 
Vorgaben des 

CIW) 

Ja*  

Und:       
Ein fachwissen-
schaftliches Seminar 
aus dem Lehrangebot 
des CIW, bspw. 
 Arbeitsmarkt und 

Beschäftigung 
 Wettbewerb und 

Verbraucherpoli-
tik 

 Spezielle Prob-
leme der Wirt-
schafts- und Fi-
nanzpolitik 

2 5 1.-4. FS 
Hausarbeit 

und Präsenta-
tion 

Ja*  

Gesamt  8 10     

Die Modulnote setzt sich zu 50 % aus der Note Modulabschlussprüfung und zu 50 % aus der Note der Seminar-
leistung zusammen. 

*Zusammensetzung der Modulnote: 
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Artikel 2 

(1) Diese Ordnung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der West-
fälischen Wilhelms-Universität (AB Uni) in Kraft. 
 
(2) 1Diese Ordnung findet für alle Studierenden Anwendung, die seit dem Wintersemester 2012/13 im Mas-
ter of Education (Gymnasium/Gesamtschule) mit dem Fach Sozialwissenschaften an der Westfälischen 
Wilhelms-Universität immatrikuliert sind. 2Sie gilt ebenso für die Studierenden, die ihr Studium vor dem 
Wintersemester 2012/13 aufgenommen haben, jedoch das Modul „Handlungsfeld (außer-)schulische poli-
tische/ökonomische Bildung“ und/oder das Modul „Wirtschaftswissenschaftliche Vertiefung“ erstmals 
zum Wintersemester 2012/13 belegen bzw. belegt haben. 
 
 
 
 
 
 

 
Ausgefertigt auf Grund der Beschlusses des Fachbereichsrats des Fachbereichs Erziehungswissenschaft 
und Sozialwissenschaften (Fachbereich 06) vom 09.05.2012. 

 
Münster, den 12.09.2012 Die Rektorin 

  
 Prof. Dr. Ursula Nelles 
 

 
Die vorstehende Ordnung wird gemäß der Ordnung der Westfälischen Wilhelms-Universität über die Ver-
kündung von Ordnungen, die Veröffentlichung von Beschlüssen sowie Bekanntmachungen von Satzungen 
vom 08.02.1991 (AB Uni 91/1), zuletzt geändert am 23.12.1998 (AB Uni 99/4), hiermit verkündet. 
 
Münster, den 12.09.2012 Die Rektorin 

 
 Prof. Dr. Ursula Nelles 
 
 

2467




